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Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard beschließt die Friedhofsgebührensatzung der 
Stadt Burg Stargard. 
Es werden folgende Gebühren festgelegt:

 Kalkulierter 
Grundbetrag

Beschluss-
vorschlag der 

Verwaltung

ggf. 
abweichender 

Beschluss 
der SV

Verwaltungsgebühren in Euro
Ausstellung bzw. Umschreibung einer 
Graburkunde 15,00 15,00  

Genehmigung zur Aufstellung eines 
Grabmals 25,00 25,00  

Genehmigung der Ausübung der 
gewerblichen Tätigkeit 20,00 20,00  

Genehmigung für die Umbettung
eines Sarges 500,00 500,00  

Genehmigung für die Umbettung
einer Urne 250,00 250,00  

Verleihung von Nutzungsrechten an 
Grabstätten    

Einzelwahlgrab 20 Jahre 865,68 865,00  
Doppelwahlgrab 20 Jahre 1.731,36 1.731,00  
Urnenwahlgrab 20 Jahre 768,89 769,00  
Urnenwahlgrab (gepflegt) 20 Jahre 1.165,22 1.165,00  
Doppelurnenwahlgrab (gepflegt) 20 Jahre 2.330,43 2.330,00  
Kindergrab (bis 5 Jahre) 20 Jahre 744,69 744,00  



Urnengrab auf einem anonymen Urnenfeld 
unbefristet 887,19 887,00  

Verlängerungsgebühr pro Jahr für das 
Nutzungsrecht einer    

Einzelwahlgrab 43,28 43,00  
Doppelwahlgrab 86,57 86,00  
Urnenwahlgrab 38,44 38,00  
Urnenwahlgrab (gepflegt) 58,26 58,00  
Doppelurnenwahlgrab (gepflegt) 116,52 116,00  
Kindergrab (bis 5 Jahre) 37,23 37,00  
Benutzungsgebühren Trauerhalle    
Benutzung der Friedhofskapelle für 
Trauerfeiern 147,00 147,00  

Pflege vorzeitig eingeebnete 
Grabstellen    

Einzelwahlgrab 15,00 15,00  
Doppelwahlgrab 25,00 25,00  
Urnenwahlgrab 10,00 10,00  

Sachverhalt:
Die Stadt Burg Stargard verfügt über einen städtischen Friedhof, welcher als 
kostenrechnende Einrichtung geführt wird. Das heißt, hierbei sind die Gebührensätze in der 
Regel so zu bemessen, dass die Kosten dieser Einrichtung gedeckt werden (§ 14 Abs. 1 
KAG).
Weiterhin verlangt das KAG (§ 6 Abs. 2d), dass der Gebührenberechnung ein 
Kalkulationszeitraum zu Grunde zu legen ist. In der Kalkulation wird von einem Zeitraum von 
5 Jahren ausgegangen. Bei der neuen Kalkulation wurden die Grabnutzungsgebühren 
anhand der durchschnittlichen Fallzahlen 2014 bis 2018 berechnet.

Der Friedhof soll in erster Linie eine geordnete und angemessene Bestattung gewährleisten 
und zum würdigen Gedenken des Verstorbenen eine entsprechend angemessene 
Ausgestaltung und Ausstattung der jeweiligen Grabstätte ermöglichen.
Er dient allerdings auch als Erholungsgebiet und trägt zur Verbesserung der 
stadtklimatischen Verhältnisse bei. Der auf den sogenannten „Grünwert“ entfallende 
Aufwand fließt daher nicht in die Friedhofsgebühren mit ein, sondern ist von der Stadt Burg 
Stargard aus dem allgemeinen Haushalt beizusteuern. Dadurch ist eine vollständige 
Kostendeckung natürlich nicht gegeben.

Mit dem Ziel einer annähernd kostendeckenden rechtskonformen Gebührenermittlung ist die 
Gebührenkalkulation aufgrund der Einbeziehung der Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen, des geänderten Bestattungstrends sowie der sinkenden Auslastung 
des Friedhofs angepasst worden. 

In die Kalkulation wurde auch die Neuanlage eines Urnengräberfeldes mit aufgenommen. 
Dieses soll durch identische Grabplatten pro Grabstätte einheitlich gestaltet werden. Die 
Pflege des neuen Gräberfeldes wird seitens der Friedhofsverwaltung organisiert. Die Kosten, 
die durch die Neuanlage und die Pflege entstehen, verursachen natürlich höhere Gebühren 
je Grabstelle, welche sich dadurch deutlich von denen eines normalen Urnenwahlgrabes 
abheben. 

Rechtliche Grundlage:
§ 5 KV M-V; Bestattungsgesetz M-V; KAG M-V

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
Erzielung der Kostendeckung im Bereich Friedhof Burg Stargard



Anlagen:
Anlagen:
Friedhofsgebührensatzung Burg Stargard
Synopse zur Friedhofsgebührensatzung
Kalkulation

Lorenz
Bürgermeister



Friedhofsgebührensatzung 

der Stadt Burg Stargard 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-
V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V, S. 777) zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467), des Bestattungsgesetzes (BestattG M-
V) vom 03. Juli 1998 (GVOBl. M-V S. 617) zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 1. 
Dezember 2008 (GVOBl. M-V S. 461) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) vom 12. April 
2005 (GVOBl. M-V S. 146) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2019 (GVOBl. 
M-V S. 190) wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung Burg Stargard am 04.12.2019 folgende 
Friedhofsgebührensatzung erlassen: 

§ 1 
Allgemeines 

Für die Nutzung des Friedhofs der Stadt Burg Stargard sowie für die damit im Zusammenhang 
stehenden Verwaltungsleistungen werden Gebühren nach dieser Gebührensatzung erlassen. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner ist derjenige, der 
 
1. die in § 1 genannten Einrichtungen oder Leistungen nutzt oder 
2. eine Leistung der Friedhofsverwaltung beantragt hat oder durch eine solche unmittelbar begünstigt 

wird. 
 

§ 3 
Entstehung der Gebührenschuld 

Die Gebührenpflicht entsteht: 
1. mit Antragstellung und Bestätigung durch die Friedhofsverwaltung. In den Fällen, in denen kein 

Antrag vorliegt, Leistungen aber erbracht werden müssen, entsteht die Gebührenpflicht mit der 
Erbringung der Leistung. 

2. mit der Belegung einer Grabstätte 
3. auf einer vorzeitig erworbenen Wahlgrabstätte oder Urnenwahlgrabstätte mit Ablauf der Liegezeit 

bei einer Verlängerung.  
 

§ 4 
Gebührenhöhe 

1. Verwaltungsgebühren 

1.1  Ausstellung bzw. Umschreibung einer Graburkunde 15,00 EUR 

1.2  Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals 25,00 EUR 

1.3  Genehmigung der Ausübung der gewerblichen Tätigkeit 20,00 EUR 

1.4  Genehmigung für die Umbettung   

  1.4.1  eines Sarges   500,00 EUR 

  
1.4.2  einer Urne 
      250,00 EUR 

2. Grabnutzungsgebühren 
2.1  Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten 

a)  Einzelwahlgrab     20 Jahre 865,00 EUR 

b)  Doppelwahlgrab    20 Jahre 1.731,00 EUR 

c)  Urnenreihengrab     20 Jahre 769,00 EUR 

d)  Urnenreihengrab (gepflegt)    20 Jahre 1.165,00 EUR 

e)  Doppelurnenreihengrab (gepflegt)   20 Jahre 2.330,00 EUR 

f)   Kindergrab (bis 5 Jahre)    20 Jahre 744,00 EUR 
g)  Urnengrab auf einem anonymen  
     Urnengräberfeld     unbefristet 887,00 EUR 



2.2  Verlängerungsgebühr pro Jahr für das Nutzungsrecht 

a)  Einzelwahlgrab  43,00 EUR 

b)  Doppelwahlgrab  86,00 EUR 

c)  Urnenreihengrab  38,00 EUR 

d)  Urnenreihengrab (gepflegt)  58,00 EUR 

e)  Doppelurnenreihengrab (gepflegt)  116,00 EUR 

f)   Kindergrab (bis 5 Jahre)  37,00 EUR 

  
3. Benutzungsgebühren Trauerhalle 

3.1 Benutzung der Friedhofskapelle für Trauerfeiern 147,00 EUR 
 

4. Zusätzliche Gebühren Urnengräberfeld (gepflegt) 
4.1 einheitliche Grabplatte für Urnenreihengrab mit eingefasster Vase  400,00 EUR  
4.2 einheitliche Grabplatte für Doppelurnenreihengrab mit einer eingefassten Vase   700,00 EUR 
 
 

§ 5 
Fälligkeit 

Die Gebühren werden innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den 
Gebührenschuldner fällig. Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren 
eingezogen. Gebühren können in Härtefällen auf Antrag gestundet sowie ganz oder teilweise erlassen 
werden. 
 

§ 6 
Zurücknahme von Anträgen 

Bei Zurücknahme eines Antrages für die Benutzung des Friedhofes bzw. Friedhofseinrichtungen 
können, falls mit sächlichen Vorbereitungen des erteilten Auftrages bereits begonnen wurde, die 
anstehenden Gebühren bis zur Hälfte erhoben werden. 
 

§ 7 
Zurücknahme des Nutzungsrechts 

Wird auf ein Grabnutzungsrecht vor Ablauf des Nutzungszeit verzichtet, besteht kein Anspruch auf 
Erstattung von Gebühren für die nicht ausgenutzte Zeit. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 30.09.2013 außer Kraft. 
 
 
Burg Stargard, 04.12.2019 
 
 
Lorenz 
Bürgermeister 
 
 
Verfahrensvermerk: 
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V kann ein Verstoß gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden 
sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden. 



Friedhofsgebührensatzung 
der Stadt Burg Stargard 

 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V, S. 777), des  
Bestattungsgesetzes (BestattG M-V) vom 03. Juli 1998 (GVOBl. M-V S. 617) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 1. Dezember 2008 (GVOBl. M-V S. 461) und des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833) wird nach 
Beschlussfassung der Stadtvertretung Burg Stargard am 25.09.2013 folgende 
Friedhofsgebührensatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

Für die Nutzung des Friedhofs der Stadt Burg Stargard sowie für die damit im Zusammenhang 
stehenden Verwaltungsleistungen werden Gebühren nach dieser Gebührensatzung erlassen. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner ist derjenige, der 
 

1. die in § 1 genannten Einrichtungen oder Leistungen nutzt oder 
2. eine Leistung der Friedhofsverwaltung beantragt hat oder durch eine solche 

unmittelbar begünstigt wird. 
 

§ 3 
Entstehung der Gebührenschuld 

Die Gebührenpflicht entsteht: 
 

1. mit Antragstellung und Bestätigung durch die Friedhofsverwaltung. In den Fällen, in 
denen kein Antrag vorliegt, Leistungen aber erbracht werden müssen, entsteht die 
Gebührenpflicht mit der Erbringung der Leistung. 

2. mit der Belegung einer Grabstätte 
3. auf einer vorzeitig erworbenen Wahlgrabstätte oder Urnenwahlgrabstätte mit Ablauf 

der Liegezeit bei einer Verlängerung.  
 

§ 4 
Gebührenhöhe 

1. Verwaltungsgebühren 
1.1 Ausstellung bzw. Umschreibung einer Graburkunde         13,00 EUR 
1.2 Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals        23,00 EUR 
1.3 Genehmigung zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit       18,00 EUR 
1.4 Genehmigung für die Umbettung 

1.4.1 eines Sarges          500,00 EUR 
1.4.2 einer Urne          250,00 EUR 

 
 

Friedhofsgebührensatzung 
der Stadt Burg Stargard 

 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-
V, S. 777) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 
467), des Bestattungsgesetzes (BestattG M-V) vom 03. Juli 1998 (GVOBl. M-V S. 617) 
zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 1. Dezember 2008 (GVOBl. M-V 
S. 461) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 
S. 146) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2019 (GVOBl. M-V S. 
190) wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung Burg Stargard am 04.12.2019 
folgende Friedhofsgebührensatzung erlassen: 

 
§ 1 

Allgemeines 
Keine Änderung 

 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

Keine Änderung 
 
 
 
 
 

§ 3 
Entstehung der Gebührenschuld 

Keine Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 
Gebührenhöhe 

1. Verwaltungsgebühren 
1.1 Ausstellung bzw. Umschreibung einer Graburkunde                15,00 EUR 
1.2 Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals               25,00 EUR 
1.3 Genehmigung zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit              20,00 EUR 
1.4 Genehmigung für die Umbettung 

1.4.1 eines Sarges                 500,00 EUR 
1.4.2  einer Urne                 250,00 EUR 

 
 
 



2. Grabnutzungsgebühren 
 

2.1  Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten 
a)  Einzelwahlgrab 30 Jahre 659,00 EUR 
b)  Doppelwahlgrab 30 Jahre 1.319,00 EUR 
c)  Urnenwahlgrab 20 Jahre 573,00 EUR 
d   Kindergrab (bis 5 Jahre) 20 Jahre 563,00 EUR 
e)  Urnengrab auf einem anonymen Urnengräberfeld unbefristet 612,00 EUR 
 
 
 
 
 
  

2.2  Verlängerungsgebühr pro Jahr für das Nutzungsrecht 

a)  Einzelwahlgrab  21,00 EUR 
b)  Doppelwahlgrab  43,00 EUR 
c)  Urnenwahlgrab  26,00 EUR 
d)   Kindergrab (bis 5 Jahre)  28,00 EUR 
 
 
  

3. Benutzungsgebühren Trauerhalle 

3.1 Benutzung der Friedhofskapelle für Trauerfeiern 143,00 EUR 
 

4. Bestattungsgebühren Urne (anonym) 
4.1 Vergütung Urnenbeisetzung 78,00 EUR 

 
 

 
 
 
 

§ 5 
Fälligkeit 

Die Gebühren werden innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
an den Gebührenschuldner fällig. Rückständige Gebühren werden im 
Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Gebühren können in Härtefällen auf Antrag 
gestundet sowie ganz oder teilweise erlassen werden. 
 

§ 6 
Zurücknahme von Anträgen 

Bei Zurücknahme eines Antrages für die Benutzung des Friedhofes bzw. Friedhofseinrichtungen 
können, falls mit sächlichen Vorbereitungen des erteilten Auftrages bereits begonnen wurde, 
die anstehenden Gebühren bis zur Hälfte erhoben werden. 

2. Grabnutzungsgebühren 
 

2.1 Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten 
a)  Einzelwahlgrab   20 Jahre 865,00 EUR 
b)  Doppelwahlgrab    20 Jahre 1.731,00 EUR 
c)  Urnenreihengrab    20 Jahre 769,00 EUR 
d)  Urnenwahlgrab (gepflegt)   20 Jahre 1.165,00 EUR 
e)  Doppelurnenreihengrab (gepflegt)  20 Jahre 2.330,00 EUR 
f)   Kindergrab (bis 5 Jahre)   20 Jahre 744,00 EUR 
g)  Urnengrab auf einem anonymen  unbefristet 887,00 EUR 

Urnengräberfeld 
 
 
2.2 Verlängerungsgebühr pro Jahr für das Nutzungsrecht 
a)  Einzelwahlgrab  43,00 EUR 
b)  Doppelwahlgrab  86,00 EUR 
c)  Urnenreihengrab  38,00 EUR 
d)  Urnenreihengrab (gepflegt)  58,00 EUR 
e)  Doppelurnenreihengrab (gepflegt)  116,00 EUR 
f)   Kindergrab (bis 5 Jahre)  37,00 EUR 
  

3. Benutzungsgebühren Trauerhalle 

3.1 Benutzung der Friedhofskapelle für Trauerfeiern 147,00 EUR 
 

4. Zusätzliche Gebühren Urnengräberfeld (gepflegt) 

4.1 einheitliche Grabplatte mit eingefasster Vase (pro Urnengrab) 400,00 EUR 
4.2 einheitliche Grabplatte für Doppelurnenreihengrab mit einer  

eingefassten Vase                   700,00 EUR 
                    

 

 
§ 5 

Fälligkeit 
Keine Änderung 

 
 
 
 

§ 6 
Zurücknahme von Anträgen 

Keine Änderung 
 
 



 
§ 7 

Zurücknahme des Nutzungsrechts 
Wird auf ein Grabnutzungsrecht vor Ablauf des Nutzungszeit verzichtet, besteht kein Anspruch 
auf Erstattung von Gebühren für die nicht ausgenutzte Zeit. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Friedhofsgebührensatzung vom 10.10.2007 außer Kraft. 
 
 
 
Burg Stargard,  
 
 
Lorenz 
Bürgermeister 
 
 
 
Verfahrensvermerk: 
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V kann ein Verstoß gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder auf Grund dieses Gesetzes erlassen 
worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
§ 7 

Zurücknahme des Nutzungsrechts 
Keine Änderung 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 30.09.2013 außer Kraft. 
 
 
 
Burg Stargard, 04.12.2019 
 
 
Lorenz 
Bürgermeister 
 
 
 
Verfahrensvermerk: 
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V kann ein Verstoß gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder auf Grund dieses Gesetzes erlassen 
worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden. 

 
 
 

 



Gebührenkalkulation  

Friedhof Burg Stargard 



Ermittlung der Kosten eines Arbeitsplatzes

Kalkulation des Arbeitsplatzes Friedhofsverwaltung:

11495 ‐ Konto pro Jahr pro Monat pro Tag

56220003   Leasing EDV 34.939,65 2.911,64 133,87

56240000   Datenverarbeitung 67.418,14 5.618,18 258,31

Gesamt 102.357,79 8.529,82 392,18

Kosten pro AP 3.529,58 275,16 12,65

11495 ‐ Konto 1 Jahr  1 Monat 1 Tag

41442000   Zuweisungen vom Land ‐7.600,00 ‐633,33 ‐29,12

41500000   Erträge Auflösung Sonderposten ‐4.866,68 ‐405,56 ‐18,65

43100000   Verwaltungsgebühren ‐130,50 ‐10,88 ‐0,50

44259000   Kostenerstattung Stargarder Zeitung ‐208,80 ‐17,40 ‐0,80

44290000   Kostenerstattung Sonstige ‐2.880,00 ‐240,00 ‐11,03

46270000   Versicherungserstattungen ‐253,47 ‐21,12 ‐0,97

52200000   Energie/Wasser/Abwasser 19.013,95 1.584,50 72,85

52310000   Unterhaltung Grundstücke 12.138,39 1.011,53 46,51

52320000   Bewirtschaftung Grundstücke 13.061,52 1.088,46 50,04

52350000   Fahrzeughaltung 1.513,37 126,11 5,80

52380000   Geringwertige Ausrüstung 1.296,25 108,02 4,97

52380001   Geringwertige Ausrüstung ‐ EDV 4.071,97 339,33 15,60

52920000   sonstig. Aufwendungen f. Sachleistungen 5.486,00 457,17 21,02

53200000   Abschreibung auf immaterielle 26.087,64 2.173,97 99,95

52380000   Abschreibung Maschinen 1.413,97 117,83 5,42

54430000   Umlagen an Zweckverbände 3.900,00 325,00 14,94

56120000   Aus‐ und Fortbildung 16.881,16 1.406,76 64,68

56120001   Aus‐ und Fortbildung Doppik 282,00 23,50 1,08

56130000   Reisekosten 947,35 78,95 3,63

56190000   Arbeitsschutz 818,83 68,24 3,14

56210000   Mieten Kopierer 14.127,45 1.177,29 54,13

56220001   Leasing Frankiermaschine 314,16 26,18 1,20

56220002   Leasing Dienstwagen 6.189,25 515,77 23,71

56240000   Aufwendungen Homepade 7.584,58 632,05 29,06

56250000   Sachverständigen‐/Gerichtskosten 818,72 68,23 3,14

56310000   Büromaterial 4.258,03 354,84 16,31

56320000   Bücher/Zeitschriften 2.030,30 169,19 7,78

56330000  Porto‐ und Versandkosten 17.625,88 1.468,82 67,53

56340000   Datenübertragung / Telefon 10.800,24 900,02 41,38

56350000   öffentl. Bekanntmachungen 12.994,08 1.082,84 49,79

56411000   Gebäudeversicherung 1.532,55 127,71 5,87

Gebührenermittlung durch Einzelkalkulation

pro Stunde

49,02

29 Arbeitsplätze

1,58

 Sachkosten (Arbeitsplatz mit Technik)

16,73

32,29

Sachkosten (2017)

1 Stunde

‐3,64

‐2,33

‐0,06

‐0,10

‐1,38

‐0,12

9,11

5,81

6,26

0,72

0,62

1,95

2,63

12,49

0,68

1,87

8,08

0,14

0,45

0,39

6,77

0,15

2,96

3,63

0,39

2,04

0,97

8,44

5,17

6,22

0,73

Grundlage für die Einzelkalkulationen ist die Ermittlung der Kosten eines Arbeitsplatzes für die Beschäftigten, die an der Leistungserbringung 

beteiligt sind.  Die personalkostenunabhängigen Sachkosten sowie die gewöhnlichen Sachkosten                (Arbeitsplatz mit Technik) wurden von 

der Personalabteilung bereitgestellt.

Ausgehend von den tatsächlichen Brutto‐Personalkosten des Jahres 2016/2017/2018 des Bereichs Friedhofsverwaltung

werden die tatsächlichen Stundensätze berechnet für:



11495 ‐ Konto 1 Jahr  1 Monat 1 Tag

56412000   Kfz‐Versicherung 748,36 62,36 2,87

56419000   Sonstige Versicherungen 6.051,83 504,32 23,19

56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.455,00 121,25 5,57

56820000   Kfz‐Steuer 264,00 22,00 1,01

58100000   interne Leistungsbeziehungen 7.963,34 663,61 30,51

Gesamt

29 Beschäftigte 201.670,17 16.805,85 772,68

Jahr Monat Tag

1 Beschäftigter 6.954,14 579,51 26,64

4. Gemeinkosten

40 % der jeweiligen Personalkosten eines Beschäftigten 4,72 €

pro Jahr 19.460,66 €

pro Tag 94,47 €

pro Stunde 11,81 €

pro Jahr 3.529,58 €

pro Tag 12,65 €

Gesamtkosten des Arbeitsplatzes Friedhof je Stunde: 21,44 €

pro Stunde 1,58 €

2. Sachkosten (Personalkostenunabhängig) ‐ Stand: 2017

pro Jahr 6.954,14 €

pro Tag 26,64 €

pro Stunde 3,33 €

3. Sachkosten (Arbeitsplatz mit Technik) ‐ Stand 2017

1. Personalkosten

Aufwendungen für Arbeitsplatz gesamt

Sachkosten (2017)

3,33

3,81

96,59

Stunde

1 Stunde

0,36

2,90

0,70

0,13



21,44 €

3,33 €

1,58 €

4,72 €

31,08

365 Tage

104 Tage

30 Tage

15 Tage

10 Tage

206 Tage

1648 h

206 Tage

41,2 Tage

329,6 h

7 h

7 h

315,6 h

10.242,43 €

31,08 €

31,08 € /60*30 min 15,54 €

15,00 €

31,08 €

31,08 € /60*50 min 25,90 €

25,00 €

31,08 €

31,08 € /60*40 min 20,72 €

500,00 €

250,00 €

1.4 Genehmigung für die Umbettung

1.4.1 eines Sarges

1.4.2 einer Urne

Hier ist keine Kalkulation möglich. Diese Gebühr ist eine Ordnungsgebühr. Für die Umbettung eines Sarges 

wurden 500,00 € angesetzt. 

Für die Umbettung einer Urne wurde die Hälfte der Gebühr eines Sarges in Ansatz gebracht. Damit soll 

vermieden werden, dass es zu einem Leichen‐ oder Urnentourismus kommt.

Kosten für die Ausübung der gewerblichen Tätigkeit

(Vorschlag der Verwaltung):
20,00 €

1.1 Ausstellung bzw. Umschreibung einer Graburkunde

Betrag lt. Kalkulation zur Verw. gebührensatzung für AK Verwaltung 

Bearbeitungszeit des Mitarbeiters 30 min
Kosten für die Ausstellung bzw. Umschreibung einer Graburkunde

(Vorschlag der Verwaltung):

1.2 Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals

Betrag lt. Kalkulation zur Verw. gebührensatzung für AK Verwaltung 

Bearbeitungszeit des Mitarbeiters 50 min

Kosten für die Aufstellung eines Grabmals  (Vorschlag der Verwaltung):

1.3 Genehmigung der Ausübung der gewerblichen Tätigkeit

Betrag lt. Kalkulation zur Verw. gebührensatzung für AK Verwaltung 

Bearbeitungszeit des Mitarbeiters 40 min

Feiertage

Arbeitstage Gesamt:

Arbeitsstunden / Jahr Netto:

Arbeitstage / Jahr:

Arbeitstage Friedhof Burg Stargard / Jahr:

Arbeitsstunden Friedhof Burg Stargard /Jahr:

Arbeitsstunden Friedhof Klein Nemerow:

Arbeitsstunden Friedhof Neu Käbelich:

Gesamt Zeitaufwand Friedhof Burg Stargard / Jahr:

Verwaltungskosten Friedhof Burg Stargard im Jahr:

Berechnung der Jahresgesamtstunden:

insgesamt Tage:

Sa, So

Urlaub

Krankheit

4. Verwaltungsgemeinkosten für 1 Arbeitskraft Stunde

Verwaltungsgebühren

Berechnung der Gesamtverwaltungskosten:

1. Personalkosten für 1 Arbeitskraft  / Stunde

2. Sachkosten für 1 Arbeitskraft / Stunde

3. Sachkosten Technik für 1 Arbeitskraft / Stunde



2014 2015 2016 2017 2018

49 40 47 36 31

(aus BAB) 5977,51

147,23 €

147,00 €

Trauerhallenbenutzung der Jahre 2014 ‐ 2018

Benutzung der Friedhofskapelle für Trauerfeiern (Vorschlag der Verwaltung):

Benutzung der Friedhofskapelle für Trauerfeiern

Trauerhallenbenutzung der Jahre 2014 ‐ 2018

Durchschnitt

41

Kosten pro Trauerhallenbenutzung
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25.000,00 €

92,87 €

3.602,17 €

1.553,43 €

125,00 €

29.941,94 €

Grabart
Durchschnittliche 

Bestattungen im  Jahr
Anteil in  %

Anteil 

Sachkosten
Kosten pro Bestattung

Einzelgrab 1,8 1,0 1,8 3,9 1.176,17 € 672,10 €

Doppelgrab 0,8 2,0 1,6 3,6 1.075,36 € 1.344,20 €

Urnengrab 8,0 1,0 8,0 18,0 5.376,78 € 672,10 €

Urnengrab 

(anonym)
31,4 1,0 31,4 70,5 21.103,86 € 672,10 €

Kindergrab 0,2 1,0 0,2 0,4 134,42 € 672,10 €

Urnengrab neu 1,6 1,0 1,6 3,6 1.075,36 € 672,10 €

Gesamt: 43,8 44,6 100 29.941,94 €

43,8

Auf dem neuen Urnengräberfeld haben maximal 32 Urnen Platz. Um die Kosten auf die Nutzungsdauer von 20 Jahren aufteilen zu können, wurde 

bei der Berechnung die maximale Urnenanzahl durch die 20 Jahre geteilt (siehe durchschnittliche Bestattungen).

Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Pflege neues Urnenfeld ‐431,52 €

Ermittlung des Grundbetrages je Bestattungsfall durch Grundkostenaufteilung

Bestattungen / Jahr:

Fixe Kosten: 29.941,94 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

AfA ‐ Abschreibung 

Afa ‐ Abschreibung 

DatenverarbeitungFIXE            

Kosten 



2.635,65 €

3.634,53 €

2.014,64 €

8.284,83 €

Kosten je Einheitswert (EhW) =

3,36 € €

Flächen‐ Flächen‐

Zeitwert Zeitwert

Einzelgrab Einzelgrab Grabart

Spalten C D E F G I K L M

EhW x G
x C

Einzelwahlgrab 20 1,8 2,4 1,2 2,88 57,6 103,68 193,58 € 348,45 €

Doppelwahlgrab 20 0,8 2,4 2,4 5,76 115,2 92,16 387,17 € 309,73 €

Kindergrab (unter 5 J.) 20 0,2 1,2 0,9 1,08 21,6 4,32 72,59 € 14,52 €

Urnenwahlgrab 20 8 1,2 1,2 1,44 28,8 230,40 96,79 € 774,33 €

Urnengrab (anonym) 100 31,4 0,8 0,8 0,64 64 2.009,60 215,09 € 6.753,91 €

Urnengrab / neu 20 1,6 0,78 15,6 24,96 52,43 € 83,89 €

Summe 43,8 2.465,12 8.284,83 €

Ermittlung der Zusatzgebühr

Grab‐

gebühren
Kontrolle

Formel E x F C x G I x D 

Summe Kostenstellen

VARIABLE              

KOSTEN

Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall

Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen

8.284,83 €

Fall‐

zahlen
Länge Breite

Fläche 
Nutz‐

ungs‐

dauer



5.471,67 €

5.471,67 €

Kosten je Einheitswert (EhW) =

10,69 € €

Flächen‐ Flächen‐

Zeitwert Zeitwert

Einzelgrab Einzelgrab Grabart

Spalten C D E F G I K L M

EhW x G
Urnengrab / neu 20 32 0,8 16 512,00 170,99 € 5.471,67 €

Summe 32 512,00 170,99 € 5.471,67 €

8.630,40 €

8.630,40 €

Kosten je Einheitswert (EhW) =

16,86 € €

Flächen‐ Flächen‐

Zeitwert Zeitwert

Einzelgrab Einzelgrab Grabart

Spalten C D E F G I K L M

EhW x G
x C

Urnengrab / neu 20 32 0,8 16 512,00 269,70 € 8.630,40 €

Summe 32 512,00 269,70 € 8.630,40 €

Pflege für 20 Jahre 

neues Urnenfeld

Nutz‐

ungs‐

dauer

Fall‐

zahlen
Länge

Formel

Summe Kostenstellen
8.630,40 €

neues Urnenfeld

Anlegen des Urnenfeldes

Fläche 

E x F C x G

Summe Kostenstellen
5.471,67 €

I x D Formel

Grab‐

gebühren
Kontrolle

Nutz‐

ungs‐

dauer

Fall‐

zahlen
Länge Breite

Neues Urnengräberfeld (gepflegt)

Breite
Fläche  Grab‐

gebühren
Kontrolle

E x F C x G I x D 



1.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 25.000,00 €

5.) 29 WO * 0,75 h / WO für Pflege 21,75 h / Jahr

269,7 € / Grab

Kostenermittlung für Pflege neues Urnengräberfeld

2.) Stunden pro Jahr / 30 h pro Woche  1260 h

3.) Stundensatz 19,84 €

4.) 52 Wo/Jahr ‐ 3 WO Urlaub ‐ 5 Monate Winter 29 WO

6.) 21,75 h /Jahr * 19,84 € Stundensatz 431,52 € /Jahr

7.) 431,52 € * 20 Jahre Nutzungsdauer 8.630,40 €

8.) 8.630,40 € / 32 Gräber



Das neue Urnengräberfeld (32 Urnen) soll einheitlich gestaltet werden.

Es ist vorgesehen, dass Erwerber eine spezielle Platte auf die jeweilige Grabstelle aufzubringen haben. Diese Platte, die zusätzlich mit einer Vase 

versehen wird, kommt zu den bereits berechneten Grabgebühren dazu und wird voraussichtlich 400 EUR kosten. 

Die Kosten werden in der Friedhofsgebührensatzung extra ausgewiesen. In der Friedhofssatzung wird darauf hingewiesen, dass bei Kauf eines 

Urnengrabes auf dem einheitlichen Urnenfeld eine entsprechende Grabplatte zu erwerben ist. 

Zusätzliche Gebühren für das neue Urnengräberfeld



Grundbetrag Zusatzbetrag
Kalkulations‐

betrag

1.1

13,00 €

1.3 18,00 €

250,00 €

20 Jahre
20 Jahre 1.319,00 € 1.344,20 € 387,17 € 1.731,36 €
20 Jahre 573,00 € 672,10 € 96,79 € 768,89 €
20 Jahre 672,10 € 493,12 € 1.165,22 €
20 Jahre 1.344,20 € 986,24 € 2.330,43 €
20 Jahre 563,00 € 672,10 € 72,59 € 744,69 €

unbefristet 612,00 € 672,10 € 215,09 € 887,19 €

43,00 €

26,00 € 38,44 €

58,26 €

116,52 €

28,00 €

3. Bestattungsgebühren

143,00 €

f) Kindergrabstelle (bis 5 Jahre)

g) Urnengrab auf einem anonymen Urnengrabfeld 887,00 €

744,00 €

c) Urnengrab 38,00 €

b) Doppelgrab

3.1
Benutzungsgebühren Trauerhalle

Verlängerungsgebühr pro Jahr fürs Nutzungsrecht d.  Grabstelle

2.2

147,00 €

37,23 €c) Kindergrab unter 5 Jahren

21,00 €a) Einzelgrab

d) Urnengrab (gepflegt)

e) Doppelurnengrab (gepflegt)

a) Einzelgrabstelle

b) Doppelgrabstelle

c) Urnengrabstelle

d) Urnengrab (gepflegt)

865,00 €

1.731,00 €

769,00 €

865,68 €193,58 €672,10 €

1.165,00 €

e) Doppelurnengrab (gepflegt)

Vergleich der Kalkulationszeiträume

Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmales u. Überwachung der 

Standsicherheit
a) liegende Grabmäler

b) stehendes Grabmal bis 1,0 m Höhe oder Breite

c) stehendes Grabmal über 1,0 m bis 1,5 m Höhe oder Breite

1.2

Ausstellung / Umschreiben einer Graburkunde  15,00 €

d) stehendes Grabmal über 1,5 m Höhe oder Breite

Kalkulation

ab 2020 neu

lt. Gebühren‐      

satzung            

vom 25.03.2013

23,00 €

Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten

Vorschlag       

für Satzung 

2020

Erhöhung in %

2.1

43,28 €

86,57 €

1.4

Genehmigung  für die Umbettung

 Genehmigung der Ausübung der gew. Tätigkeit

a) eines Sarges

b) einer Urne 250,00 €

500,00 €

20,00 €

25,00 €

500,00 €

659,00 €

1. Verwaltungsgebühren

2. Grabnutzungsgebühren

0,00

0,00

11,1120,00 €

500,00 €

250,00 €

15,00 € 15,38

25,00 € 8,70

147,00 € 2,80

100,00

46,15

neu
neu

58,00 €

86,00 €

37,00 €

116,00 €

32,14

31,26

31,24

34,21

43,00 €

2.330,00 €

104,76

neu
neu
32,15

44,93
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